
   STEUERN-ABGABEN-GEBÜHREN 2024     
        
Kundmachung gemäß § 53 Sbg. Gemeindeordnung 2019 laut Beschluss der Gemeindevertretung Seeham vom 23. November 2023. 
 

1. Hebesätze und Steuern           

a) Grundsteuer A land- und Forstwirtschaftliche Betriebe     500%   

  Grundsteuer B Grundstücke nach Steuermessbetrag     500%   

b) Kommunalsteuer       3%   

c) Hundesteuer          

    1 Hund pro Hund und Jahr   € 85,00    

d) Allgem.Nächtigungsabgabe pro Nächtigung   € 1,70    

  Besond.Nächtigungsabgabe gem. § 11, Abs.1 Salzburger Nächtigungsabgabengesetz 2019         

    bis einschließlich  40 m² Wohnfläche p.a.    € 340,00    

    mehr als  40 m² Wohnfläche p.a.    € 442,00    

    mehr als  70 m² Wohnfläche p.a.    € 510,00    

    mehr als 100 m² Wohnfläche p.a.    € 612,00    

    mehr als 130 m² Wohnfläche p.a.    € 646,00    

    dauernd abgestellte Wohnwagen p.a.   € 221,00    

e) Zweitwohnsitzabgabe gem. Zweitwohnsitz-u.Wohnungsleerstandsabgabengesetz LGBl 71/2022         

    Für Zweitwohnsitze bei denen keine besondere Nächtigungsabgabe erhoben wird.         

    bis einschließlich  40 m² Wohnfläche p.a.    € 260,00    

    mehr als  40 m² Wohnfläche p.a.    € 455,00    

    mehr als  70 m² Wohnfläche p.a.    € 650,00    

    mehr als 100 m² Wohnfläche p.a.    € 845,00    

    mehr als 130 m² Wohnfläche p.a.    € 1.040,00    

    mehr als 160 m² Wohnfläche p.a.    € 1.235,00    

    mehr als 190 m² Wohnfläche p.a.    € 1.430,00    

    mehr als 220 m² Wohnfläche p.a.    € 1.625,00    

    Für Zweitwohnsitze bei denen eine besondere Nächtigungsabgabe erhoben wird.         

    bis einschließlich  40 m² Wohnfläche p.a.    € 130,00    

    mehr als  40 m² Wohnfläche p.a.    € 227,50    

    mehr als  70 m² Wohnfläche p.a.    € 325,00    

    mehr als 100 m² Wohnfläche p.a.    € 422,50    

    mehr als 130 m² Wohnfläche p.a.    € 520,00    

    mehr als 160 m² Wohnfläche p.a.    € 617,50    

    mehr als 190 m² Wohnfläche p.a.    € 715,00    

    mehr als 220 m² Wohnfläche p.a.    € 812,50    

f) Grundbuchabfrage pro Abfrage   € 7,50    

g) Fremdengästebücher je Stück   € 10,00    

        

2. Abgaben und Gebühren           

a) Abwasser - Beseitigung (inkl. 10 % MwSt.)         

    laufende Gebühr, je m³     € 5,20    

     Mindestgebühr für 2 m² Wohnfläche: 1 m³ (Zweitwohnsitze)   € 5,20    

    Interessentenbeiträge pro Punkt ➔20 m²   € 720,00    

b) Wasser - Benützungsgebühr (inkl. 10 % MwSt.)          

    laufende Gebühr, je m³     € 1,65    

    Interessentenbeiträge pro Punkt ➔20 m²   € 630,00    

c) Abfall (inkl. 10 % MwSt.)            

    Bereitstellungsgebühr pro Haushalt/Betrieb         

     für Abfallinfrastruktur bei Eigenkompostierung jährlich    € 106,80    

     für Abfallinfrastruktur mit Biotonne jährlich    € 125,80    

     Zusatzgeb. für weitere biogene Siedlungsabfalltonne (Biotonne) 120 lt. jährl.   € 37,80    

     Zusatzgeb. für weitere biogene Siedlungsabfalltonne (Biotonne) 240 lt. jährl.   € 75,40    

    Leistungsgebühren pro Entleerung         

          60 lt Tonne Restabfall - Gemischte Siedlungsabfälle   € 4,60    

          90 lt Tonne Restabfall - Gemischte Siedlungsabfälle   € 7,00    

        110 lt Tonne Restabfall - Gemischte Siedlungsabfälle   € 8,50    

        120 lt Tonne Restabfall - Gemischte Siedlungsabfälle   € 9,30    

        240 lt Tonne Restabfall - Gemischte Siedlungsabfälle   € 18,50    

     1.100 lt Tonne Restabfall - Gemischte Siedlungsabfälle   € 84,80    

    Ersatzkartengebühr          

     pro ASH-Ersatzkarte   € 20,00    

    Kosten pro Abfalltonne (neu)         

      60 lt. Restabfalltonne - f. Gem.Siedlungsabfälle    € 34,00    

      90 lt. Restabfalltonne - f. Gem.Siedlungsabfälle    € 35,00    

     120 lt. Restabfalltonne - f. Gem.Siedlungsabfälle    € 36,00    

     240 lt. Restabfalltonne - f. biogene Siedlungsabfälle   € 50,00    

     120 lt. Bioabfalltonne - f. biogene Siedlungsabfälle   € 36,00    

     240 lt. Bioabfalltonne - f. biogene Siedlungsabfälle   € 63,00    

    Kosten Abfallsäcke pro Einheit         

     90 lt. Abfallsack    € 7,00    

     90 lt. Windelsack   € 3,40    

d) Altstoffsammelhof Altstoffe lt. Beilage A  zur Abfallordnung         
   
        



3. Privatrechtliche Entgelte           

a) Kindergarten monatlich (inkl. 13 % MWSt.)         

    Für Kinder die zum 01.09. drei bis fünf Jahre alt sind. (Landesförderung nur Monate Sept. bis Juli)         

    pro Kind und Monat von 08.00 bis 12.00 (€  100,00 minus €  100,00 Landesförderung)    € 0,00    

    pro Kind und Monat von 07.00 bis 12.30 (€  136,50 minus €  100,00 Landesförderung)    € 36,50    

    pro Kind und Monat von 07.00 bis 14.00 (€  157,50 minus €  100,00 Landesförderung)    € 57,50    

    pro Kind und Monat von 07.00 bis 17.00 (€  178,50 minus €  100,00 Landesförderung)    € 78,50    

b) Kindergarten monatlich (inkl. 13 % MWSt.)         

    Für Schulanfänger (Bundesförderung nur Monate September bis Juni)         

    pro Kind und Monat von 08.00 bis 12.00 (minus €  10,00 Gemeindeförderung, €  90,00 Bundesförderung)    € 0,00    

    pro Kind und Monat von 07.00 bis 12.30 (€  136,50 minus €  90,00 Bundesförderung)    € 46,50    

    pro Kind und Monat von 07.00 bis 14.00 (€  157,50 minus €  90,00 Bundesförderung)    € 67,50    

    pro Kind und Monat von 07.00 bis 17.00 (€  178,50 minus €  90,00 Bundesförderung)    € 88,50    

c) Krabbelgruppe und Alterserweiterte Gruppe  (inkl. 13 % MWSt.)         

    pro Kind und Monat bis 20 Wochenstunden 1/2-Beitrag (€  130,00 minus €  20,00 Landesförderung)    € 110,00    

    pro Kind und Monat bis 30 Wochenstunden 3/4-Beitrag (€  160,00 minus €  20,00 Landesförderung)    € 140,00    

    pro Kind und Monat ab  31 Wochenstunden 1/1-Beitrag (€  206,00 minus €  40,00 Landesförderung)    € 166,00    

    Für Entgelte a) bis c) gilt folgende Ermäßigung pro weiterem Kind aus der gleicher Familie    € 15,00    

d) Sonstige Kinderhausbeiträge (inkl. 13 % MwSt.)         

    Jausenbeitrag Kinderhaus pro Kind und Monat   € 20,00    

    Mittagessen Kinderhaus pro Essen pro Kind und Essen   € 4,10    

    Kinderhausfahrtkosten pro Kind und Monat   € 60,00    

    Bastelbeitrag pro Kind und Kindergartenjahr   € 50,00    

e) Ferienbetreuung Kinderhaus (inkl. 13 % MWSt.)         

    pro Ferienwoche    € 82,00    

f) Beiträge Schule (inkl. 13 % MwSt.)         

    Schülerbetreuung Volksschule pro Monat bei 1-tägiger Betreuung   € 17,60    

    Schülerbetreuung Volksschule pro Monat bei 2-tägiger Betreuung   € 35,20    

    Schülerbetreuung Volksschule pro Monat bei 3-tägiger Betreuung   € 52,80    

    Schülerbetreuung Volksschule pro Monat bei 4-tägiger Betreuung   € 70,40    

    Schülerbetreuung Volksschule pro Monat bei 5-tägiger Betreuung   € 88,00    

    Jausenbeitrag Volksschule pro Kind und Monat   € 27,00    

    Mittagessen Volksschule pro Essen pro Kind und Essen   € 4,50    

    Ferienbetreuung pro Woche   € 90,00    

    Mittagessen pro Woche Ferienbetreuung   € 20,00    

g) Raummieten Haus Barbara / Haus Gaberhell / Schmiedbauerstadl /Turnsaal Volksschule (inkl. 20 % MWSt.)         

    Haus Gaberhell Saal Dachgeschoss pro Stunde   € 23,00    

    Haus Gaberhell Saal Dachgeschoss ganztägig   € 172,50    

    Schmiedbauerstadl - Veranstaltungsraum ganztägig   € 127,10    

    Turnsaal oder Foyer der Volksschule pro Stunde   € 17,00    

    Turnsaal und Foyer der Volksschule ganztägig   € 127,50    

    Sitzungssaal Gemeindeamt pro Stunde   € 19,50    

    Sitzungssaal Gemeindeamt ganztägig   € 146,00    

h) Gebühren Gräber und Urnennischen pro Jahr         

    Miete Grabgebühr ( 80 x 120 cm)    € 50,00    

    Miete Grabgebühr (120 x 160 cm)    € 72,00    

    Miete Grabgebühr Urnennische beim Kirchenschiff   € 38,00    

    Miete Grabgebühr Urnennische bei Friedhofsmauer 2-fach   € 50,00    

    Miete Grabgebühr Urnennische bei Friedhofsmauer 4-fach   € 72,00    

    Gebühr für Urnentafel klein (einmalig)   € 336,00    

    Gebühr für Urnentafel groß (einmalig)   € 452,00    

i) Entgelte (inkl. gesetzliche MwSt.)         

    Gemeinde Arbeiter / Std.   € 50,00    

    Gemeinde Traktor / Std. (nur mit Mitarbeiter)   € 80,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Anlage A 
 
 

Anlieferung am Altstoffsammelhof 
 
 

• WER darf anliefern? Abgabeberechtigt sind alle Haushalte, Institutionen, Betriebe, Anstalten und sonstige Arbeitsstätten in der Gemeinde, 
die an die Hausabfallabfuhr angeschlossen sind. 

 

• Welche MENGEN dürfen abgegeben werden? Kostenlos angenommen wird Material in Haushaltsmengen. Unter Haushaltsmengen sind 
Anlieferungen in handelsüblichen Kleingebinden zu verstehen, die üblicher Weise in Privathaushalten anfallen. Keinesfalls als solche gelten 
Mengen aus Wohnungsauflösungen, größeren Umbauten an Gebäuden oder Entrümpelungen. Institutionen, Betriebe, Anstalten und 
sonstige Arbeitsstätten sind berechtigt, Material in Haushaltsmengen kostenlos am Altstoffsammelhof abzugeben. 

 

• Wann können KOSTEN entstehen? Sind die entsprechenden Kapazitäten am Altstoffsammelhof vorhanden, kann in Absprache mit dem 
Altstoffsammelhof-Personal gegen untenstehenden Kostenersatz die maximale Anlieferungsmenge überschritten werden. 

 

Populär-
bezeichnung  

Abfallbezeichnung Beispiele 
K.E. 
oder 
 I.E. 

Max. 
Freimenge 

pro Tag 

Max. 
Freimenge 
pro Monat 

Zusatzgebühr 
 in € bei 

Übermengen 

Altfenster mit 
Glas 

Altfenster mit Glas 
Fenster aus Holz, 
Kunststoff und Alu 

I.E. 2 Fenster 4 Fenster 
91,00 / m³ 
0,076 / kg 

Altglas 
Haushaltsverpackungen: 
Verpackungsabfälle aus 
Glas 

Glasflaschen, 
Konservengläser 

I.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Altholz 
sperrige Siedlungsabfälle 
aus Holz 

behandeltes und 
unbehandeltes Holz 

K.E. ½ m³ (50kg) 1 m³ (100 kg) 
8,30 / m³ 
0,083 /kg 

Altkleider und 
Schuhe 

getrennt gesammelte 
Siedlungsabfälle, Altstoffe: 
Alttextilien 

tragbare und saubere 
Kleidung und Schuhe 

K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
20,00 / m³ 

Altmetall 
sperrige Siedlungsabfälle 
aus Metall 

Blech- und Eisenteile, 
Dachrinnen, Fahrräder 

K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Altpapier 
getrennt gesammelte 
Siedlungsabfälle, Altstoffe: 
Papier 

Zeitungen, Hefte, 
Zeitschriften 

K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Altreifen Altreifen 

PKW ohne Felge 
PKW mit Felge 
LKW ohne Felge 
LKW mit Felge 
Traktor ohne Felge 
Traktor mit Felge 

I.E. keine keine 

4,30 / Stk 
6,10 / Stk 

11,00 / Stk 
17,60 / Stk 
11,00 / Stk 
17,60 / Stk 

Eternit Asbestzement 
Welleternit, 
Fassadenverkleidung 

I.E. 
½ m³ 

(600kg) 
1 m³ 

(1.200kg) 
105,00 / m³ 

0,088 / kg 

künstliche 
Mineralfasern, 
Abgabe nur in 
dicht verschl. 
Säcken 

Asbestabfälle, 
Asbeststäube 

Glaswolle, Steinwolle  
 

I.E. ¼ m³ (15kg) ½ m³ (30kg) 
70,00 / m³ 
1,167 / kg 

Baurestmassen Baurestmassen 
Heraklith, Gips, Fliesen, 
Keramik, Lecca, Ytong, 
Rigips 

I.E. 
½ m³ 

(650kg) 
1 m³ 

(1.300kg) 
118,00 / m³ 

0,091 / kg 

Bauschutt  Bauschutt  
Ziegel, Beton, 
Dachschindel, Putzreste, 
Mauerwerk 

I.E. 
½ m³ 

(650kg) 
1 m³ 

(1.300kg) 
102,50 / m³ 

0,079 / kg 

Bioabfall 

(getrennt gesammelte) 
biogene Siedlungsabfälle: 
Küchenabfälle, Spültrank 
gem. § 1 Abs 2 BioabfallVO 
2010 idgF. 

Eierschalen, 
Gartenabfälle, 
Obstabfälle, verdorbene 
Lebensmittel, 
Küchenabfälle 

K.E. keine Annahme am Altstoffsammelhof 

Flachglas Flachglas Fensterglas I.E. 
¼ m³  

(125 kg) 
½ m³ (250 kg) 

12,90 / m³ 
0,026 / kg 

Gasflaschen Gase in Stahldruckflaschen 
Propangas, Acetylen, 
Sauerstoffflaschen 

I.E. keine Annahme am Altstoffsammelhof 

Grünschnitt 
(getrennt gesammelte) 
biogene Siedlungsabfälle: 

Garten- und Grünabfälle 

Baum-, Strauch- und 
Rasenschnitt 

K.E. 
½ m³  

(100 kg) 
1 m³ (200 kg) 

12,00 / m³ 
0,060 / kg 

Kartonagen 

Haushaltsverpackungen: 
Verpackungsabfälle aus 
Papier, Karton, Pappe und 
Wellpappe 

Karton gefaltet I.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Kunststoffverpac
kungen 

Haushaltsverpackungen: 
Verpackungsabfälle aus 
Kunststoffen bzw 
Verbundstoffen 

PET-Flaschen, 
Plastiksackerl, Styropor, 
Tetra Pack, 
Joghurtbecher, Kanister 

I.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Metall-
verpackungen 

Haushaltsverpackungen: 
Verpackungsabfälle aus 
Metallen 

Konservendosen, 
Tierfutterverpackungen, 
Alufolie 

I.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

produktionsspezif
ische Abfälle  

produktionsspezifische 
Abfälle soweit eine 
diesbezügliche schriftliche 
Vereinbarung mit der 
Gemeinde abgeschlossen 
wurde 

Spanplatten aus der 
Tischlerei, 
Installationsmaterial vom 
Elektriker, Fliesen vom 
Installateur 
 

I.E. 
keine Annahme von Material, das im Zuge der 

gewerblichen Tätigkeit anfällt am 
Altstoffsammelhof 

Restabfall gemischte Siedlungsabfälle gemischter Restmüll K.E. keine Annahme am Altstoffsammelhof 

Sperrabfall sperrige Siedlungsabfälle 
Matratzen, Teppiche, 
Spiel- und Sportgeräte 

K.E. 
1 m³ 

(100kg) 
2 m³ (200kg) 

20,00 / m³ 
0,2 /kg 

XPS 
Dämmplatten 

XPS Dämmplatten Dämmplatten I.E. keine Annahme am Altstoffsammelhof 

 
 

 



Populär-
bezeichnung 
Elektroaltgeräte 

Abfallbezeichnung Beispiele 
K.E. 
oder 
I.E. 

Max. 
Freimenge 

pro Tag 

Max. 
Freimenge 
pro Monat 

Preis in € bei 
Annahme von 
Übermengen 

Bildschirmgeräte Bildschirmgeräte 
Fernseher, Monitore, 
Flachbildschirme 

K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Elektrogroßgeräte Elektrogroßgeräte 
Waschmaschinen, Herde, 
Trockner 

K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Elektrokleingeräte Elektrokleingeräte 
Mixer, PC, Handy, Föhn, 
Kaffeemaschine 

K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Gasentladungs-
lampen 

Gasentladungslampen 
Leuchtstoffröhren, 
Energiesparlampen 

K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Gerätebatterien Gerätebatterien 

Batterien und Knopfzellen 
aus Fernbedienung, Uhr, 
Taschenlampe,  Lithium 
Batterien 

K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Kühlgeräte Kühlgeräte Kühlschränke, Gefriertruhen K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

 
Populär- 
bezeichnung 
Problemstoffe  

Abfallbezeichnung Beispiele 
K.E. 
oder 
I.E. 

Max. 
Freimenge 

pro Tag 

Max. 
Freimenge 
pro Monat 

Preis in € bei 
Annahme von 
Übermengen 

Altöl Altöl Motoröl, Getriebeöl K.E. 5 Liter 10 Liter 0,30 / Liter 

Chemikalienreste Chemikalienreste 
Wühlmausgift, 
Fotochemikalien, 
Schimmelentferner 

K.E. 1 Liter 2 Liter 1,80 / Liter 

Dispersionsfarben Dispersionsfarben 
Reste von 
Dispersionsfarben 

K.E. 2 Eimer 4 Eimer 40,00 / m³ 

Farben und Lacke Altfarben und Altlacke 
Farb- und Lackreste, nicht 
ausgehärtet 

K.E. 5 Liter 10 Liter 0,50 / Liter 

Feuerlöscher Feuerlöscher Voll und leer K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Haushaltsreiniger Haushaltsreiniger 
Geschirrspülmittel, 
Waschmittel 

K.E. 5 Liter 10 Liter 1,50 / Liter 

KFZ-Batterien KFZ-Batterien Autobatterien K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Kondensatoren  Kondensatoren  
aus Schadstoffentfrachtung 
von Großgeräten 

K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Laugen Laugen 
Natronlauge, Ammoniak = 
Salmiakgeist 

K.E. 1 Liter 2 Liter 2,40 / Liter 

Lösemittel  Lösemittel  

Nitroverdünnung, 
Frostschutzmittel, Benzine, 
Nagellackentferner, 
Parfüme 

K.E. 5 Liter 10 Liter 0,30 / Liter 

Medikamente Medikamente Tabletten, Salben, Tropfen K.E. 5 Liter 10 Liter 0,40 / Liter 

Öle und Fette „Öli“ Altfette und Altöe Speiseöl, Frittierfett K.E. 
nach 

Kapazität 
nach 

Kapazität 
Kostenlos 

Pflanzenschutz-
mittel 

Pflanzenschutzmittel 

Schädlingsbekämpfungsmitt
el, Mäuse- und 
Rattenköder, 
Schneckenkorn 

K.E. 5 Liter 10 Liter 1,80 / Liter 

Quecksilber Quecksilber 
Thermometer, Manometer, 
Quecksilberschalter 

K.E. 1 Liter 2 Liter 13,80 / Liter 

Säuren Säuren 
Essigsäure, Ameisensäure, 
Zitronensäure 

K.E. 1 Liter 2 Liter 2,40 / Liter 

Spraydosen Spraydosen Haarspray, Imprägniermittel K.E. 5 Liter 10 Liter 0,50 / Liter 

Spritzen und 
Kanülen 
(in stichfesten 
Behältern) 

Spritzen und Kanülen 
(in stichfesten Behältern) 

von Diabetikern usw K.E. 1 Kanister 2 Kanister 0,40 / Liter 

Symclosen Symclosen 
spezielle 
Schwimmbadchemikalien 

K.E. 1 Liter 2 Liter 1,80 / Liter 

Werkstättenabfälle Werkstättenabfälle 
ölige Putzlappen, 
Ölbindemittel, Ölfilter 

K.E. 5 Liter 10 Liter 0,50 / Liter 

 
Legende: K.E. Kommunale Erfassungspflicht 

I.E. Individuelle Entsorgungspflicht 
 
Alle Abgaben inkl. 10 % USt. 
Die Gebühren werden jährlich von der Gemeindevertretung neu beschlossen. Bis zu einer neuen Beschlussfassung bleiben die alten Tarife aufrecht. 
 
Stand: Oktober 2023 

 

An die Amtstafel angeschlagen: 

 

      

am: 24.11.2023      

        

        

   Bürgermeister Peter Altendorfer     
 


